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FORSCHUNG/RECHERCHE

Anna Isenhardt

Disziplinarverstosse im schweizerischen Straf-

und Massnahmenvollzug
Ergebnisse einer Erhebung zur Situation in den Anstalten

Haufige und insbesondere schwerwiegende Verstosse
gegen die geltenden Anstaltsregeln konnen negative
Konsequenzen fiir die Aufrechterhaltung der Ordnung
in den Anstalten, fiir die Lebensqualitit der Gefangenen
und den Arbeitsalltag der Angestellten haben. Um ne-
gative Auswirkungen zu reduzieren sind zunédchst um-
fassende Kenntnisse iiber Art und Haufigkeit der Dis-
ziplinarverstosse wichtig. ,

Auf Basis der in den 22 in die Studie einbezogenen An-
stalten verwendeten Kategorien gibt der vorliegende
Beitrag einen Uberblick iiber die registrierten Diszipli-
narverstosse fiir die Jahre 2011 bis 2013. Neben einem
Uberblick fiir die gesamte Schweiz werden die Verstosse
getrennt fir die einzelnen Vollzugsformen (Straf- vs.
Massnahmenvollzug, offen vs. geschlossen), Geschlecht
und Alter der Gefangenen sowie fiir die schweizerischen
Strafvollzugskonkordate dargestellt. Dartiber hinaus
wird der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Ge-
walt und anderen Disziplinarverstossen nachgegangen.
Schliisselworter: Disziplinarverstosse, Straf- und Mass-
nahmenvollzug, Schweiz.

En prison, des infractions fréquentes et en particulier
des infractions graves aux regles de 1’établissement
peuvent avoir un impact négatif sur le maintien de
l'ordre institutionnel, la qualité de vie des détenus et le
quotidien professionnel des employés. Afin de réduire
ces effets négatifs, il est important de connaitre le type
etla fréquence des infractions disciplinaires commises.
En partant des catégories utilisées par les 22 institutions
inclues dans1'étude, la présente contribution fournit un
apercu des infractions disciplinaires enregistrées pour
les années 2011 a 2013. En plus d’un apercu surla Suisse
entiere, les infractions sont différenciées selon les ré-
gimes d’exécution des peines (exécution des peines vs.
exécution des mesures, ouvert vs. fermé), le sexe et1’age
des détenus ainsi que les concordats suisses sur 1'exé-
cution des peines. En outre, la question du rapport entre
violence et d’autres infractions disciplinaires est égale-
‘ment discutée. . .

Mots-clé: infractions aux regles de l'institution, exécu-
tion des peines et des mesures, Suisse.

Frequent and in particular serious forms of prisoners’
misconduct lead to negative consequences for security
and order in prison and for the well-being of inmates
and staff. In order to reduce negative consequences it is
important to have detailed knowledge about the fre-
quency of different forms of prisoners’ rule breaking
behavior. Based on data and categories collected in
22 Swiss prisons, the present study provides an overview
of the occurrence of misconduct for the years 2011 to
2013. Furthermore, separate analyses are presented for
prison categories and security levels (therapeutic vs.

non-therapeutic, openvs. closed), sex and age of inmates
and for concordats. In addition, correlations between
prison violence and other forms of misconduct have been
analyzed. :
Keywords: prisoners’ misconduct, execution of sentences
and measures, Switzerland.

1. Einleitung

Disziplinarverstdsse und insbesondere Gewalt
im Strafvollzug konnen das Sicherheitsgefiihl
und Wohlbefinden der Gefangenen (Sykes,
1958; Toch, 1992; O'Donnel und Edgar, 1999;
Wolff und Shi, 2011), das Arbeitsumfeld und
Wohlbefinden der Angestellten (Boudoukha
et al.,, 2013; Bourbonnais et al., 2007, Lavigne
und Bourbonnais, 2010; Kunst et al., 2008; Isen-
hardt, Hostettler und Young, 2014) sowie das
System als Ganzes (Lovell und Jemelka, 1996)
negativ beeinflussen.! Um negative Auswir-
kungen reduzieren zu koénnen sind zundchst
umfassende Kenntnisse iiber Art und Hau-
figkeit der Regelverletzungen wichtig. In der
Schweiz ist dariiber bisher wenig bekannt. In-
formationen existieren vielfach ausschliesslich
auf Ebene der einzelnen Anstalten, bzw. wer-
denin einigen wenigen Kantonen auf Kantons-
ebene registriert. Somit fehlt insbesondere eine
gesamtschweizerische Sicht, was die Studie, die
vorliegendem Beitrag zu Grunde liegt, dndern
will. Im Rahmen eines vom Schweizerischen
Nationalfonds geforderten Forschungsprojekts
(«Sicherheitim Freiheitsentzug») wurden, aus-
gehend von den in den Anstalten verwendeten
Kategorien, Informationen iiber die registrier-
ten Disziplinarverstosse fiir die Jahre 2011,
2012 und 2013 gewonnen.? Trotz der generell

1 Lowellund Jewelka (1996) beziffern die Kosten fiir einen Disziplinarver-
stoss mit 970 USD.

2 Das Projekt lauft von Februar 2013 bis Mai 2016 und wird unter der Lei-
tung von Ueli Hostettler zunichst an der Universitit Freiburg i.U., De-
partment fiir Soziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit und seit Januar
2015 an der Universitdt Bern, Institut fiir Strafrecht und Kriminologie
durchgefiihrt (http://p3.snf.ch/Project-143207).
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mit Hellfelddaten verbundenen Einschran-
kungen konnen die erhobenen Daten einen
Eindruck tber die Verbreitung verschiedener
Verstosse vermitteln. So besteht erstmals die
Moglichkeit, eine umfassende Ubersicht iiber
die Haufigkeit und Entwicklung von verschie-
denen Disziplinarverstossen in der gesamten
Schweiz zu erhalten und Vergleiche innerhalb
der Vollzugslandschaft, nach Vollzugsregime,
Geschlecht oder Alter der Gefangenen vorzu-
nehmen. Neben einem Uberblick iiber die er-
wdahnten Haufigkeitsverteilungen vermittelt
der vorliegende Beitrag eine Ubersicht iiber die
Verbreitung von Disziplinarverstossen in an-
deren Landern und gibt einen Einblick in die
rechtlichen Rahmenbedingungen in der
Schweiz. Abschliessend wird der Zusammen-
hang zwischen Gewalt und anderen Formen
von Regelverstossen untersucht.

2. Disziplinarverstosse im Justiz-
vollzug

Was ein Disziplinarverstoss ist, wird innerhalb
des Strafvollzugssystems und den Verwal-
tungseinheiten eines Landes (in der Schweiz
den Kantonen) sowie auf Ebene der Hausord-
nungen einzelner Anstalten und Gefangnisse
festgelegt. Was sanktioniert wird, unterschei-
det sich also zwischen Landern, Regionen und
einzelnen Anstalten. Ziel der Sanktionierung
ist stets die Aufrechterhaltung von Sicherheit
und Ordnung (Brdagger, 2003, 28). Besonders
schwerwiegende Formen wie psychische und
physische Gewalt gegeniiber Mitgefangenen
und Angestellten diirften jedoch nationeniiber-
greifend als Sicherheitsrisiko und unerwiinsch-
tes Verhalten gelten.

Die folgenden Ausfiihrungen geben einen
Einblick in die Verbreitung unterschiedlicher
Formen von Verstdssen im internationalen
Kontext, wobei sich die bisherige Forschung zu
grossen Teilen auf Gewalt als eine besonders
folgenreiche Form von Disziplinarverstdssen
konzentriert hat (z.B. McCorkle et al., 1995;
Steinke, 1991; Toch und Kupers, 2007, Wolff

3 Ausnahmen stellen, sowohlim Gefdngnis als auch ausserhalb, verschie-
dene Formen sexualisierter Gewalt, bis hin zur Vergewaltigung dar
(siehe z.B. Byrne und Hummer, 2007). Diese Delikte haben ein besonders
grosses Dunkelfeld.
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et al,, 2007; Arbach-Lucioni, 2002). Zunédchst
wird aber, zum besseren Verstandnis der spa-
teren Ausfiihrungen, ein Einblick in die mit der
Messung von Disziplinarverstdssen verbunde-
nen Probleme gegeben.

2.1 Schwierigkeiten bei der Erfassung
von Disziplinarverstdssen

Wie auch bei der Erhebung von Straftaten im
Rahmen von polizeilichen Kriminalstatistiken
ist die Erfassung von Disziplinarverstdssen mit
einigen Schwierigkeiten verbunden. So stellen
auch in den Anstalten die erfassten Verstosse
nur die Spitze des sprichwortlichen Eisbergs
dar (Hewitt et al., 1984; Steiner und Woold-
redge, 2014; Byrne und Hummer, 2007). Eine
Vielzahl der von Gefangenen begangenen
Regelverstosse gelangt vermutlich nicht zur
Kenntnis der Anstaltsleitung, sei es, weil sie
nicht entdeckt werden oder weil im Rahmen
des Ermessensspielraums der Angestellten an-
dere Formen der Konfliktregelung gefunden
werden konnten. Dartiber hinaus spielt die je-
weilige Praxis in den Institutionen eine Rolle.
Werden in einer Anstalt die Regeln strenger
angewandt als in einer anderen, so ist die Hau-
figkeit der Disziplinarverstosse in der ersten
auch aus diesem Grund hoéher als in der zwei-
ten. Offizielle Daten sind somit immer auch ein
Ausdruck des Kontroll- und Sanktionsstils ei-
ner Anstalt (Walter, 1988; Stevens, 1997). Ge-
nauso wie ausserhalb des Justizvollzugs diirfte
jedoch gelten: Je schwerwiegender ein Verstoss,
desto eher wird er offiziell sanktioniert und
registriert (Schwind, 2008).3 Vollstandig lasst
sich die fehlerbehaftete Schatzung der Auftre-
tenshdufigkeit auch durch Gefangenen- oder
Angestelltenbefragungen nicht 16sen, da nicht
alle Personen, die zur Teilnahme an einer Stu-
die angefragt wurden, tatsachlich teilnehmen.
Zudem kann es sein, dass Befragte sich ver-
schiedener Vorfdlle nicht mehr erinnern, die
Haufigkeit dieser iibertreiben oder untertrei-
ben oder einzelne Gefangene und Angestellte
sich schimen, bestimmte Formen der Viktimi-
sierung zu berichten.

Dartiiber hinaus ist zu bedenken, dass in
den Anstalten nicht Vorfélle, sondern Perso-
nen registriert werden. Wird z.B. ein Angriff
auf die korperliche Integritdt eines Mitgefan-
genen von drei Gefangenen gemeinsam be-
gangen, so werden drei Disziplinarsanktionen
und damit auch drei Disziplinarverstdsse re-
gistriert.
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2.2 Prévalenz

Nur wenige Lander fiihren regelmdssige natio-
nale Statistiken.* Stattdessen werden im Rah-
men von Studien Haufigkeiten von Diszipli-
narverstossen berichtet, welche sich entweder
auf offizielle, in den Anstalten registrierte
Daten oder selbstberichtetes abweichendes
Verhalten der Gefangenen stiitzen. Durch die
unterschiedlichen Datenquellen sowie Unter-
schiede in den Erhebungszeitraumen und den
Klassifikationssystemen zur Einordnung der
Verstosse, wird die Vergleichbarkeit von Pra-
valenzen stark eingeschrankt. Da die Ergeb-
nisse fiir den Schweizer Straf- und Mass-
nahmenvollzug auf Daten aus den Anstalten
beruhen, wird der Fokus der im folgenden dar-
gestellten Haufigkeiten anderer Untersuchun-
gen auf Studien, die offiziell registrierte Daten
verwenden, gelegt.

Einer der wenigen Berichte, welcher sich
auf besonders schwerwiegende Verstdsse be-
schriankt, aber dennoch ein Spektrum ver-
schiedener Disziplinartatbestinde betrachtet,
stammt aus den USA (Stephan und Karberg,
2003). Laut dieser Studie begingen im Jahr 2000
in allen nationalen und den von den einzelnen
US-amerikanischen Bundesstaaten gefiihrten
Gefangnissen zusammen 2,8 von 100 Gefange-
nen einen Angriff auf Mitgefangene, 1,5 einen
Angriff auf Angestellte, 0,05 eine schwere St6-
rung des Anstaltsbetriebs, an der mindestens
fiinf Insassen beteiligt waren5, 0,03 eine Brand-
stiftung und 0,05 von 100 Gefangenen eine an-
dere Form der Storung des Anstaltsbetriebs
(Stephan und Karberg, 2003, 10).6 Etwas detail-
liertere Haufigkeiten, ebenfalls fiir die USA,
berichten Camp et al. (2003). Ihre Angaben be-
schrdanken sich auf die offiziell registrierten
Verstosse in nationalen Institutionen und auf
den Monat Juni 2001. In diesem spezifischen
Monat haben insgesamt 4 von 100 Gefangenen
einen Disziplinarverstoss begangen. Davon je-
weils ein Viertel einen Gewaltverstoss, einen
Verstoss welcher die Sicherheit in der Anstalt
beeinflusst, einen Verstoss gegen die Anstalts-
regeln und einen Diebstahl oder eine Sach-
beschddigung. Andere Formen von Verstossen
und Verstosse aus dem Bereich Betdubungs-
mittelkonsum und -besitz wurden im Juni 2001
nicht registriert. Ein grosser Teil der Gefange-
nen hat bereits vor Juni 2001 einen Disziplinar-
verstoss begangen. Am verbreitetsten waren
mit 83% Verstosse gegen die Anstaltsregeln, mit
41% gewalttdtige Formen von Verstossen und

mit 34% Verstosse aus dem Bereich Suchtmit-
telkonsum und -handel (Camp et al., 2003, 515).

Daten fiir Europa liefern Beijersbergen et al.
(2014) in einer niederldndischen Studie. Im
Rahmen dieser Studie wurden fiir 806 Gefan-
gene, die im Zeitraum von Oktober 2010 bis Ap-
ril 2011 ihre Haftstrafe angetreten haben bzw.
in Untersuchungshaft genommen wurden, ein-
mal drei Wochen nach ihrer Inhaftierung und
ein zweites Mal drei Monate danach die regis-
trierten Disziplinarverstosse erfasst. Gleichzei-
tig wurden zu beiden Zeitpunkten Befragungen
der Gefangenen durchgefiihrt. Insgesamt
wurden nach jeweils drei Monaten Haftzeit
264 Disziplinarverstdsse begangen. Die gross-
ten Anteile entfallen auf den Konsum oder
Handel mit verbotenen Substanzen, gefolgt von
Verstossen gegen die allgemeinen Anstaltsre-
geln und Sachbeschddigungen sowie unter der
Rubrik andere zusammengefasste Verstosse,
wie Brandstiftung, Flucht oder der Besitz von
verbotenen Gegenstidnden. Verbale oder physi-
sche Aggressivitadt gegentiber Angestellten oder
Mitgefangenen hatte mit 56 Vorfdllen nach
dreimonatiger Inhaftierung die geringste Hau-
figkeit.

2.2.1 Fokus Gewalt

Studien, die sich speziell mit Gewalt im Justiz-
vollzug beschiftigen, sind deutlich zahlreicher.
Ein grosser Teil der Forschungen stammt auch
hier aus den USA, es lassen sich jedoch ver-
mehrt europdische Studien zum Thema finden.
Da Vergleiche mit Ergebnissen aus den USA
aufgrund unterschiedlicher Strafrechts- und
Strafvollzugssysteme zusdtzlich erschwert

Klare Ausnahme stellen die USA dar. Hier werden fiir alle Federal and
State Prisons in mindestens fiinf-jahrigem Abstand (http://www.bjs.gov/
index.cfm?ty=dcdetail&iid=255) und fir Federal Prisons sogar laufend
(http://www.bop.gov/about/statistics/statistics_inmate_safety.jsp) alle
Disziplinarverstdsse registriert. Diese Daten werden nach Antrag For-
schenden zur Verfiigung gestellt bzw. die Forschungsabteilunge des Fe-
deral Bureau of Prisons fiihrt eigene Studien zum Thema durch. In Eng-
land werden Gewalttaten gegen Mitgefangene und Angestellte registriert
und o6ffentlich zugdnglich gemacht (https://www.gov.uk/government/
statistics/safety-in-custody-earlier-editions). In Deutschland wurde die
Hiufigkeit der Anordnung von Disziplinarmassnahmen auf Bundesebene
bis 1997 erfasst. Seitdem jedoch nicht mehr (Bachmann und Ernst, 2015).
Die Kategorie beinhaltet schwere Verstdsse, an denen mehr als fiinf Ge-
fangene beteiligt waren und die zu ernsthaften Verletzungen von Perso-
nen oder schweren Sachbeschddigungen fiihrten. In den Daten sind
keine Angaben aus national gefiihrten Institutionen enthalten (Stephan
und Karberg, 2003, 10).

Von den Autoren wurden Angaben pro 1000 Gefangene gemacht. Diese
wurden zur besseren Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus dem
Schweizer Vollzug umgerechnet.
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werden, liegt der Fokus im folgenden Abschnitt
auf europdischen Studien.

Insgesamt ldsst sich sowohl fiir Europa als
auch fiir die USA festhalten, dass leichtere For-
men der Gewalt iberwiegen (z.B. Wolff und
Shi, 2011; Wirth, 2006). Schwere Gewaltdelikte,
wie Totungen von Mitgefangenen oder Ange-
stellten und schwere Korperverletzungen, wel-
che langfristige physische Folgen nach sich
ziehen, sind eher selten. Bei Ubergriffen von
Gefangenen auf Angestellte liberwiegen zudem
Formen verbaler Aggressivitat (Snacken, 2005;
Rasmussen et al., 2013).

Eine von Arbach-Lucioni et al. (2012) durch-
gefiihrte Studie zeigte, dass auch in der spani-
schen Region Katalonien Korperverletzungen
ohne schwerwiegende Verletzungen iiberwie-
gen. Im Jahr 2010 wurden pro 100 Gefangene
0,04 Gewalttaten gegen Mitgefangene began-
gen, die einen Krankenhausaufenthalt erfor-
derlich machten. Bezogen auf Angriffe gegen
das Personal waren es 0,01. Leichtere Ausein-
andersetzungen, bei denen im schlimmsten
Fall erste Hilfe geleistet werden musste, waren
hiufiger. Pro 100 Gefangene wurden 8,7 An-
griffe auf Mitgefangene und 0,59 Angriffe auf
Angestellte registriert.” In Deutschland wurden
im Justizvollzug des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen fiir das Jahr 2005 insgesamt Gewalt-
delikte von 605 Gefangenen begangen, wobei
einfache Formen der Korperverletzung iiber-
wogen und die Opfer bzw. andere an einer Aus-
einandersetzung beteiligte Personen, nicht
oder lediglich leicht verletzt wurden (Wirth,
2006). Eine von Heinrich (2002) durchgefiihrte
Untersuchung zur Entwicklung von Gewaltvor-
kommnissen im Strafvollzug in Hessen zeigte
ebenfalls eine Dominanz einfacher Korper-
verletzungen. Von den insgesamt 1229 fiir den
Zeitraum von 1989 bis 1998 registrierten beson-
deren Vorkommnissen entfielen 1058 auf ein-
fache Kdrperverletzungen, 110 auf Bedrohung,
28 auf Notigung, 17 auf sexuelle Notigung und
Vergewaltigung, 11 auf Geiselnahme und drei
auf Totungen (Heinrich, 2002, 376).8 Opfer wa-

7 Von den Autoren wurden Angaben pro 1000 Gefangene gemacht. Diese
wurden zur besseren Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus dem
Schweizer Vollzug umgerechnet.

8 Die Belegungszahlen bezogen auf die Jahresdurchschnittsbelegung im
hessischen Justizvollzug entwickelten sich von 4602 im Jahr 1989 zu 6016
im Jahr 1998 (Heinrich, 2002, 372).

9 Die Hiufigkeitsverteilungen fiir weitere Disziplinartatbestdnde finden
sich bei Faber (2014, 180). Dort sind die Werte auch getrennt fiir die Jahre
2006 bis 2011 aufgefiihrt.
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ren zu etwa gleichen Anteilen Mitgefangene
(572) und Angestellte (568) (Heinrich, 2002,
377).

2.2.2 Fokus bestimmte Gefangenengruppen

In einer anderen Gruppe von Studien liegt der
Fokus auf bestimmten Vollzugsformen oder
Gefangenengruppen. So untersuchten zwei in
verschiedenen Regionen Deutschlands durch-
gefiihrte Studien Anstalten fiir Jugendliche und
junge Erwachsene. Faber (2014) beschaftigte
sich neben den Grundlagen des Disziplinar-
rechts mit Art und Haufigkeit von Disziplinar-
verstossen und Disziplinarmassnahmen in der
einzigen Jugendstrafanstalt des Bundeslandes
Mecklenburg-Vorpommern. Betrachtet wurde
der Zeitraum 2006 bis 2011, in welchem insge-
samt 2666 Disziplinarmassnahmen verhdngt
wurden (Faber, 2014, 167). Der Grossteil der
Disziplinierungen erfolgte aufgrund des Kon-
sums oder Besitzes von verbotenen Substanzen
oder der Verweigerung von Urinproben (531),
des Besitzes verbotener Gegenstdande (469) und
der Gewalt gegen oder Bedrohung von Mitge-
fangenen (406). Gewalt gegen und Bedrohung
(38) oder Beleidigung von Angestellten kam mit
16 Fillen deutlich seltener vor. Die Stérung des
Arbeitsbetriebs oder Unterrichts war in 149 Fal-
len Anlass fiir eine Disziplinarmassnahme, ein
Fluchtversuch in sieben, ein Verstoss gegen die
Hausordnung in 126 sowie die Verletzung der
Sicherheit und Ordnung in 114 (Faber, 2014,
180).° Eine Befragung aller deutschen Bundes-
lander hinsichtlich der Haufigkeit von Dis-
ziplinierungen in den von ihnen betriebenen
Jugendstrafanstalten wurde von Bachmann
und Ernst (2015) durchgefiithrt. Im Jahresver-
gleich zeigte sich, dass im Jahr 2011 pro Jugend-
strafgefangenem 1,46 Disziplinarmassnahmen
verhdangt wurden, im Jahr 2012 waren es 1,36
und im Jahr 2013 1,6 (Bachmann und Ernst,
2015, 8).

Im Vergleich zu Erwachsenen begehen Ju-
gendliche unabhidngig von der Art der Institu-
tion deutlich mehr Disziplinarverstosse. Zu
diesem Ergebnis kamen Kuanliang et al. (2008),
die in den USA verschiedene Altersgruppen
innerhalb einer Institution untersuchten. Das
Alter blieb auch nach der Kontrolle verschie-
dener weiterer bekannter Einflussvariablen ein
starker Pradiktor fiir die Begehung eines Dis-
ziplinarverstosses. Dieses Resultat konnte auch
in verschiedenen anderen Studien bestatigt
werden (z.B. Kuanliang und Sorensen, 2008;
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Lahm, 2009; Arbach-Lucioni et al., 2012; Steiner
und Wooldredge, 2008).

Das Geschlecht der Gefangenen scheint
ebenfalls eine Rolle zu spielen. So konnten z. B.
Kuanliang und Sorensen (2008) zeigen, dass es
eher Mdnner und vor allem junge Méanner sind,
die wahrend ihrer Haftzeit Regelverstosse be-
gehen.10

2.2.3 Zusammenhang zwischen Gewalt

und anderen Formen von Disziplinar-

verstdssen
Bei Betrachtung der Umstande, die zur Entste-
hung von Gewalt im Strafvollzug beitragen,
liegt die Vermutung nahe, dass die Haufigkeit
von Gewaltvorfdllen, zumindest indirekt, durch
das Vorhandensein anderer Formen von Diszi-
plinarverstossen beeinflusst wird. Griinde da-
flir sind einerseits im Prozess der Disziplinie-
rung selbst zu suchen, andererseits konnen
bestimmte Formen von Disziplinarverstossen
direkt auf das Gewaltniveau einer Anstalt
wirken.

Disziplinaranhérungen und die Ubermitt-
lung des Ergebnisses eines Disziplinarprozes-
ses an einen Gefangenen sind Situationen, in
denen es zu gewalttitigen Ubergriffen auf be-
teiligte Angestellte kommen kann (Light, 1991;
Bowker, 1980). Neben solchen spontanen Ge-
walthandlungen ist dartiiber hinaus zu erwar-
ten, dass Disziplinierungen auch langfristig zu
erneuten Disziplinarverstossen fiihren kon-
nen, insbesondere wenn eine vorangegangene
Disziplinierung als unfair erlebt und Gefan-
gene sich dadurch oder ganz allgemein inner-
halb der Anstalt ungerecht oder schlecht
behandelt fithlen (Sparks und Bottoms, 1995;
Beijersbergen et al., 2013).

Weiter kann die Verhdngung von Diszipli-
narmassnahmen zur weiteren Verschdrfung
der von Sykes (1958) unter dem Stichwort
«pains of imprisonment» beschriebenen Ent-
behrungen fithren. Im Rahmen von Diszipli-
narmassnahmen vorgenommene Einschrdn-
kungen von Privilegien, wie Ausgangs- oder
Urlaubssperren oder die Verweigerung der
Teilnahme an Freizeitaktivitdaten, konnen bei
den betroffenen Gefangenen zu Frustrationen
fiihren, die sich in gewalttdtigen Handlungen
entladen. Gibt es zudem aufgrund haufiger Dis-
ziplinarverstosse einzelner auf Anstaltsebene
Beschriankungen von Privilegien fiir alle Ge-
fangenen, so sind neben den direkt diszipli-
nierten weitere Gefangene betroffen.

Bestimmte Formen von Disziplinarverstos-
sen konnen zudem direkt dazu beitragen, die
Haufigkeit von Gewalt in den Anstalten zu
erhohen. Zu nennen sind hier insbesondere
Disziplinarverstosse aus dem Bereich des
Suchtmittelkonsums und Suchtmittelhandels.
Rauschzustande oder Entzugserscheinungen
konnen gewalttdtige Handlungen begunstigen
(z.B. Light, 1991). Zum anderen entsteht Gewalt
auch durch den Handel mit Suchtmitteln und
den damit verbundenen Begleiterscheinungen
wie Erpressung und Durchsetzung von Macht-
anspriichen (Snacken, 2005, 325). In einer von
Keene (1997) durchgefiihrten Studie gaben die
interviewten Angestellten ebenfalls an, durch
Drogenkonsum in der Anstalt die Entstehung
eines illegalen Marktes und die damit verbun-
denen Folgen zu befiirchten. Auf der anderen
Seite wurde erwdhnt, dass Drogen auch einen
positiven, beruhigenden und somit gewaltver-
hindernden Effekt haben konnen. Dies ist ein
Aspekt, der auch von einem grossen Teil der
interviewten Gefangenen genannt wurde. So-
wohl Angestellte als auch Gefangene unter-
schieden jedoch deutlich zwischen harten und
weichen Drogen und Medikamenten (Cannabis,
Beruhigungsmittel). Demnach sei ausschliess-
lich von weichen Drogen ein beruhigender Ef-
fekt zu erwarten. Die Kontrolle des Drogenkon-
sums fiihrt in den Augen einiger Angestellter
ebenfalls zu Problemen und kénne insbeson-
dere zu Konflikten zwischen Angestellten und
Gefangenen fiithren. Diese Konflikte kénnen
wiederum dazu beitragen, neuerliche Diszipli-
narverstosse zu begiinstigen (Rocheleau, 2013).

3. Disziplinarvertosse im
Schweizer Justizvollzug

Die einzige Studie, die sich neben der Um-
setzung von Disziplinarmassnahmen und ins-
besondere des Disziplinararrests mit der
Haufigkeit verschiedener Formen von Diszip-
linarverstdssen in der Schweiz beschaftigte,
wurde von Fricker (2004) durchgefiihrt. Er er-
hob in insgesamt 22 Gefangnissen und Anstal-
ten des Straf- und Massnahmenvollzug fiir die
Jahre 2000 bis 2002 Informationen zu verschie-
denen Disziplinartatbestdnden, wobei die ge-

10 Ein Befund der auch fiir die Begehung von Straftaten in Freiheit giiltig

ist (z.B. Schwind, 2008; Kaiser, 1997; Killias et al., 2011).
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samtschweizerische Perspektive weiterhin
fehlte. Im Ergebnis zeigte sich, dass im unter-
suchten Zeitraum insgesamt 6641 Disziplinar-
verstosse begangen wurden. Eine Unterschei-
dung nach Anstaltstypen in Gefangnisse sowie
in geschlossene und halboffene Anstalten
machte zudem deutlich, dass die Stérung des
Arbeitsbetriebs, Widersetzlichkeit und Belei-
digung des Personals sowie Drohungen und
Angriffe auf die korperliche Integritat gegen-
iiber Miteingewiesenen und Angestellten hdu-
figer in Gefingnissen und in geschlossenen
Anstalten vorkamen. Der Besitz und Handel
mit Suchtmitteln war in offenen Institutionen
starker vertreten (Fricker, 2004, 201 £.).

Im folgenden Abschnitt wird zundchst ein
kurzer Uberblick iiber die Grundlagen des Dis-
ziplinarrechts der Schweiz gegeben und dabei
insbesondere auf die unterschiedlichen Diszip-
linartatbestdnde, welche in den Reglementen
angesprochen werden, eingegangen. Anschlies-
send erfolgt, nach einer kurzen Beschreibung
des Erhebungsprozesses und der in die Erhe-
bung einbezogenen Stichprobe von Anstalten,
die Darstellung der Ergebnisse. Neben einem
Uberblick fiir die gesamte Schweiz fiir die Jahre
2011 bis 2013 werden die Verstdsse getrennt fiir
die einzelnen Vollzugsformen (Straf- vs. Mass-
nahmenvollzug, offen vs. geschlossen) darge-
stellt. Unterscheidungen nach Geschlecht und
Alter der Gefangenen sowie ein Vergleich zwi-
schen den drei schweizerischen Strafvollzugs-
konkordaten werden ebenfalls vorgenommen.

Da absolute Haufigkeitsangaben nicht sehr
aussagekraftig sind, wurden die Verstosse zur
Anzahl der am Stichtag in den 22 Anstalten
einsitzenden Gefangenen in Beziehung gesetzt
und jeweils Angaben pro 100 Gefangene ge-
macht.!! Um fiir den gesamten Beobachtungs-
zeitraum Ergebnisse pro 100 Gefangene vor-
stellen zu konnen, wurden die Zahlen der
Stichtage von 2011, 2012 und 2013 zusammen-
gefasst und anschliessend gemittelt, um so den

1}

—_

Die erforderlichen Angaben iiber den Gefangenenbestand am Stichtag

wurden beim Schweizer Bundesamt fiir Statistik bezogen.

12 Einen Uberblick iiber das Disziplinarrecht im Schweizer Justizvollzug
bieten Huber (1995), Brdgger (2003) und Fricker (2004).

13 Art. 91 Abs. 3 StGB.

14 Das war nicht immer so. Baechtold et al. (2004) berichteten in dem von
ihnen erstellten Inventar des kantonalen Strafvollstreckungs- und Straf-
vollzugsrechts, dass bis zum 1.1.2003 lediglich drei Kantone das Diszip-
linarrecht auf Gesetzesebene geregelt hatten, siehe auch Isenhardt et al.
(forthcoming).

15 So haben einige Gefangene die Auflage, sich bei bestimmten Personen/

an bestimmten Orten aufzuhalten, z.B. bei der Mutter, den Eltern, der

Freundin.

30 | Heft 2/16 SZKIRSCIS)C

durchschnittlichen Gefangenenbestand am
Stichtag zu erhalten.

3.1 Rechtsgrundlage

Welche schuldhaften Handlungen der Gefan-
genen als Disziplinarverstisse angesehen
werden, inwieweit und in welcher Form diese
sanktioniert werden und wie das Disziplinar-
verfahren ablduft, ist in der Schweiz auf unter-
schiedlichen Ebenen geregelt.’2 Art. 91 StGB
enthdlt einige grundlegende Regeln zum Dis-
ziplinarwesen. Umfassend soll dieses jedoch
auf kantonaler Ebene geregelt werden, da die
Kantone fiir den Vollzug von Strafen- und
Massnahmen verantwortlich sind.!3 Im Gegen-
satz zu den Disziplinarmassnahmen, die in
Art. 91 Abs. 2 StGB abschliessend geregelt
sind, werden keine konkreten Disziplinartat-
bestdnde angesprochen.

Der Grossteil der Kantone hat das Diszipli-
narrecht mittlerweile auf Gesetzesebene gere-
gelt, andere haben Verordnungen erlassen und
einige wenige Kantone verfiigen, zusatzlich zu
den Gesetzen, iiber Regelungen in Form von
Verordnungen.! In diesen sind jeweils kon-
krete Disziplinartatbestande aufgelistet. Als
erstes genannt werden hdufig Flucht und alle
Handlungen zur Fluchtvorbereitung, Arbeits-
verweigerung und die Stérung des Arbeitsbe-
triebs durch verspdteten Arbeitsbeginn, das
Verlassen des zugewiesenen Arbeitsplatzes,
Sabotage und die Zerstéorung und Beschadi-
gung von Arbeitsmaterial und Werkzeugen so-
wie Drohungen und Angriffe auf die korperliche
Integritat gegeniiber dem Personal der Voll-
zugseinrichtung und Mitgefangenen. Die Be-
leidigung des Personals und die Widersetzlich-
keit gegeniiber seinen Anordnungen stellen
ebenfalls Disziplinartatbestdnde dar. Eine wei-
tere grosse Gruppe von Verstossen steht in Zu-
sammenhang mit dem Konsum von Suchtmit-
teln. Hierunter fallen der Besitz, Konsum,
Handel und die Einfuhr von illegalen Drogen,
Alkohol und nicht genehmigten Medikamenten
sowie die Verweigerung und Verfdlschung von
Urintests und Atemkontrollen, was in der Regel
als Konsum gewertet wird. Weitere Tatbestan-
de stehen im Zusammenhang mit dem Miss-
brauch von Urlauben und Ausgdngen. Sie rei-
chen von der verspdteten Riickkehr, dem
Nichteinhalten von Auflagen, wie Alkoholver-
boten, Kontaktsperren, Aufenthaltsgeboten!s
oder eventuellen Terminen bis hin zum erneu-
ten Begehen einer Straftat im Urlaub. Weiter
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Tabelle 1: Stichprobe
Kanton Name der Institution Vollzugsform | Spezialisiert auf
. . - c Jugendliche/junge
o . |FErwachsene |

AG JVA Lenzburg GS Nein

AR Strafanstalt Gmiinden 0S Nein

BE Anstalten Hindelbank 2 GS Nein
Anstalten Witzwil 0S Nein
Anstalten Thorberg GS Nein
Massnahmezentrum St. Johannsen OM Nein

BL Arxhof - Massnahmenzentrum fiir junge OM Ja
Erwachsene

FR Etablissements de Bellechasse 0S Nein

GR JVA Realta 0S Nein

LU Strafanstalt Wauwilermoos oS Nein

NE EEP Bellevue GS Nein

SG Massnahmenzentrum Bitzi OM Nein
Strafanstalt Saxerriet oS Nein

SO Strafanstalt Schongriin® (O] Nein
Therapiezentrum «Im Schache»? GM Nein

TG Massnahmenzentrum Kalchrain OM Ja

VD Etablissements de la plaine de 1'Orbe (EPO) GS Nein
Prison de la Tuiliere2 GS Nein

VS Centre éducatif fermé de Pramont (CEP) GM Ja

ZG/BS Interkantonale Strafanstalt Bostadel GS Nein

ZH JVA Poschwies GS Nein
Massnahmenzentrum Uitikon GM Ja

a Frauenvollzug

b inzwischen geschlossen, ausserdem angefragt:
Genf, Etablissement d’arréts de Villars, Etablis-
sement fermé la Brenaz, Ticino, La Stampa

GS = geschlossener Strafvollzug

OS = offener Strafvollzug

GM = geschlossener Massnahmenvollzug

OM = offener Massnahmenvollzug

werden hdufig der Besitz von verbotenen Gegen-
standen, Diebstahl von Eigentum der Anstalt
oder von Mitgefangenen, Sachbeschddigung und
unerlaubte Kontakte mit Mitgefangenen und
Personen ausserhalb der Anstalt genannt. In
vielen Anstalten werden zudem Verstisse gegen
allgemeine Anstaltsregeln, z.B. Rauchverbote,
sowie die Verletzung allgemeiner Regeln des
Zusammenlebens, z.B. unanstdndiges Beneh-
men, unsportliches Verhalten wahrend des
Sports, disziplinarisch geahndet. Versuch, An-
stiftung und Gehilfenschaft werden in der Regel
ebenfalls sanktioniert und je nach Art und
Schwere des Verstosses kommt es zusdtzlich zur
strafrechtlichen Verfolgung.

In Ergénzung zu den kantonalen Reglemen-
ten werden einzelne Disziplinartatbestdnde in
den Hausordnungen der Anstalten weiter aus-
differenziert. Die drei Strafvollzugskonkordate
verfiigen hingegen fiir ihren jeweiligen Gel-
tungsbereich tiber keine einheitlichen Regelun-
gen oder Empfehlungen zum Disziplinarwesen.

3.2 Erhebung der Disziplinarverstosse

Mit Ausnahme der Kantone Genf und Tessin
konnten alle Anstalten aus den iibrigen Kanto-
nen in die Erhebung einbezogen werden. Die
Stichprobe umfasst somit 22 der zu Beginn
der Erhebungen in der Schweiz existierenden
25 Institutionen des Straf- und Massnahmen-
vollzugs. Um welche Anstalten es sich dabei
handelt, gibt Tabelle 1 wieder. Diese gibt auch
Auskunft dariiber, welcher Vollzugsform eine
Anstalt zugeordnet wurde und ob diese auf den
Frauenvollzug oder den Massnahmenvollzug
an jungen Erwachsenen spezialisiert ist. Zwei
derin Tabelle 1 aufgefiihrten Institutionen, die
Strafanstalt Schongriin und das Therapiezen-
trum «Im Schache», wurden in der Zwischen-
zeit geschlossen und in die neu gebaute Justiz-
vollzugsanstalt Solothurn integriert.

In allen 22 Anstalten wurden fiir die Jahre
2011, 2012 und 2013 alle offiziell registrierten
Disziplinarverstosse erfasst, wobei sowohl Ver-
stosse, die sanktioniert wurden, als auch einige
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Tabelle 2: Entwicklung der Disziplinarverstisse von 2011-2013

Gesamt .

Arbeit 666 28.76 540 23.32 979 40.52
Nichtbefolgen von Anwei- 934 40.33 806 34.80 888 36.75

sungen

Stérung des Anstalts- 189 8.16 246 10.62 283 14.71 0
betriebs

Besitz von verbotenen 443 19.13 472 20.38 385 15.94 5
Gegenstanden

Diebstahl/Sachbescha- 174 7.51 137 5.92 107 4.43 6
digung

Konsum/Besitz von 1102 47.58 1240 53.54 1506 62.33 3
illegalen Substanzen

Schmuggel 95 4.10 91 3.93 72 2.98 il
Psychische und physische 579 25.00 620 26.77 692 28.64

Gewalt

Urlaubsmissbrauch 330 14.25 275 11.87 299 12.38 0
Flucht ab Aussenaktivitédt/ 51 2.20 61 2.63 47 1.95 0
Urlaub

Flucht/Fluchtvorbereitung 145 6.26 149 6.43 149 6.17 0
ab Anstalt

Andere 23 0.99 22 0.95 22 0.91 0

Gefangenenbestand am Stichtag (2011-2013):
2011 =2316, 2012 = 2316, 2013 = 2416

wenige, bei denen von einer Sanktion abgese-
hen wurde, einbezogen wurden.l® Anlass fir
die Einleitung eines Disziplinarverfahrens und
somit auch fiir die offizielle Registrierung eines
Disziplinarverstosses bildet ein so genannter
Rapport. In diesem wird von den Angestellten,
welche einen Verstoss gegen die Anstaltsregeln
beobachtet oder auf sonstigem Wege Kenntnis
von einem Verstoss erhalten haben, der genaue
Sachverhalt festgehalten. In der erhaltenen
Stichprobe sind alle Vorfdlle enthalten fiir die
ein Rapport verfasst wurde.

Die Datenlage in den Anstalten war sehr un-
terschiedlich. Wahrend in einigen Anstalten
alle Verstosse mit Datum und Sanktion elek-
tronisch erfasst wurden, war es zum Teil
notwendig, die Verstosse den einzelnen, teils
bereits archivierten, Insassendossiers zu ent-
nehmen. In zwei Kantonen wurden die Ver-
stosse zentral bei der fiir den Justizvollzug des
Kantons zustdndigen Stelle erfasst. Ausgehend
von den in den Anstalten verwendeten Kate-
gorien wurden jeweils Informationen zur Art

des Verstosses, das Datum des Verstosses, die
ausgesprochene Sanktion sowie im Falle von
scharfem Arrest die Arrestdauer in den Daten-
satz aufgenommen.

3.3  Entwicklung der Disziplinarverstosse
2011-2013

Insgesamt wurden im untersuchten Zeitraum
14839 Disziplinarverstosse registriert. Das ent-
spricht 632 pro 100 Gefangene oder 6 Verstos-
sen pro Gefangenem. Einen Uberblick iiber die
Haufigkeitsverteilung der verschiedenen Dis-
ziplinartatbestdnde fiir die Jahre 2011-2013 lie-
fert Tabelle 2.

Die meisten Verstosse fallen in die Kategorie
Konsum und Besitz von illegalen Substanzen
(Drogen, Alkohol, nicht verschriebene Medika-
mente). Dieser hat zudem im Beobachtungszeit-
raum von rund 47 Verstossen pro 100 Insassen
im Jahr 2011 auf 62 im Jahr 2013 zugenommen.
Dies konnte neben einem tatsdchlichen Anstieg
auch mit der Einfiihrung eines neuen Diszipli-
narreglements in zwei der untersuchten An-
stalten im Jahr 2013 und der damit verbunde-
nen vermehrten und strengeren Kontrolle
zusammen hdngen. Von 2011 auf 2012 gab es
jedoch auch einen Anstieg von sechs Fdllen pro

16 Insgesamt wurde im registrierten Zeitraum in 13 Féllen von einer Sank-

tionierung abgesehen, siehe Isenhardt et al. (forthcoming). 100 Insassen.
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Graphik 1: Verstdsse pro 100 Gefangene nach Vollzugsform (2011—2013)
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N = 14839, durchschnittlicher Gefangenenbestand am Stichtag (2011-2013): geschlossener Strafvollzug = 1390,
offener Strafvollzug = 711, geschlossener Massnahmenvollzug = 65, offener Massnahmenvollzug = 183

Die neu eingefiihrten Reglemente konnten
ebenfalls fiir den starken Anstieg bei Arbeits-
verweigerungen und Storungen des Arbeitsbe-
triebs verantwortlich sein. So wurde zumindest
in einer der beiden Anstalten vor Einfiihrung
der neuen Hausordnung der verspitete Ar-
beitsbeginn nicht sanktioniert, seit 2013 schon,
was zu einem starken Anstieg der Fille in die-
ser Anstalt gefiihrt hat.

Das Nichtbefolgen von allgemeinen An-
weisungen, wie Rauchverboten, verbotener
Aufenthalt in fremden Wohngruppen oder die
Abwesenheit beim Einschluss, stellte mit ins-
gesamt 112 Vorfédllen pro 100 Gefangene die
zweithaufigste Gruppe von Verstdssen im un-
tersuchten Zeitraum dar. Wegen psychischer
Gewalt gegen Angestellte oder einem Angriff
auf die kdrperliche Integritédt gegeniiber Mitge-
fangenen oder Angestellten wurden 1893 Ge-
fangene sanktioniert. Insgesamt hat die Gewalt
im Schweizer Strafvollzug allenfalls geringfii-
gig zugenommen. Der Besitz von verbotenen
Gegenstanden sowie Diebstahl, Schmuggel und

Sachbeschddigungen haben hingegen abge-
nommen, wiahrend die Zahlen fiir Fluchten in
den untersuchten drei Jahren relativ konstant
waren.

3.4 Unterschiede nach Vollzugsform
Mit Ausnahme des geschlossenen Massnah-
menvollzugs, wo die Anzahl registrierter Ver-
stosse von 2011 auf 2013 abgenommen hat, gab
es in allen anderen Vollzugsformen einen An-
stieg. Den gréssten Zuwachs gab es im offenen
Strafvollzug, von rund 292 im Jahr 2011 auf 370
im Jahr 2013. Die meisten Disziplinarverstosse
gab es im geschlossenen Massnahmenvollzug.
Fir alle drei Jahre zusammen genommen wur-
den dort 2317 Verstosse pro 100 Gefangene re-
gistriert und damit jeweils deutlich mehr als
doppelt so viele wie im geschlossenen (371) und
offenen (977) Strafvollzug sowie im offenen
Massnahmenvollzug (673).

Beim Vergleich der einzelnen VerstOsse
(siehe Graphik 1) zeigt sich, dass nicht nur ins-
gesamt, sondern auch bezogen auf die meis-
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Graphik 2: Verstdsse pro 100 Gefangene nach Anstalten fiir Frauen und Anstalten fiir Mdnner
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N = 14839, durchschnittlicher Gefangenenbestand am Stichtag (2011-2013):

Frauenvollzug = 159, Mdnnervollzug = 2190

ten einzelnen Disziplinartatbestinde grossere
Haufigkeiten im geschlossenen Massnahmen-
vollzug zu finden waren. Insbesondere der
Konsum und Besitz von Suchtmitteln (531 pro
100 Gefangene), das Nichtbefolgen von Anwei-
sungen (448), der Besitz von verbotenen Gegen-
standen (374) und Gewalt (380) waren im Ver-
gleich zu den ibrigen Vollzugsformen weiter
verbreitet. Im Vergleich zum offenen (83) und
geschlossenen (60) Strafvollzug gab es auch im
offenen Massnahmenvollzug (117) mehr psy-
chische und physische Gewalt pro 100 Gefan-
gene.

Arbeitsverweigerungen und Storungen des
Arbeitsbetriebs wurden am hdufigsten von
Gefangenen im offenen Strafvollzug (195 pro
100 Gefangene) begangen. Im Vergleich zum
geschlossenen Strafvollzug (89) wurden auch
Besitz und Konsum von illegalen Substanzen
im offenen Strafvollzug deutlich hdufiger re-
gistriert (292).

Flucht ab Anstalt oder Vorbereitungen zur
Flucht war insbesondere im offenen Massnah-
menvollzug zu finden. Hier waren im unter-
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suchten Zeitraum 146 Falle pro 100 Gefangene
zu verzeichnen, wohingegen es im offenen
Strafvollzug nur 18 waren.

Unterschiede nach Anstalten

fiir Frauen und M@nner

In Anstalten fiir Frauenvollzug wurden im ge-
samten Beobachtungszeitraum pro 100 Gefan-
gene weniger Verstosse registriert (588) als in
Anstalten fiir Mdnner (635). Dies gilt mit Aus-
nahme von 2011 fiir alle drei Jahre. Nurim Jahr
2011 wurden im Frauenvollzug (318 pro 100 Ge-
fangene) deutlich mehr Verstosse registriert als
im Médnnervollzug (197). Im Jahr 2012 betrug
das Verhiltnis Manner/Frauen 157/204 Ver-
stosse pro 100 Gefangene, im Jahr 2013 141/232.
Die Haufigkeit der Disziplinarverstosse hat
somit im Frauenvollzug ab- und im Méanner-
vollzug zugenommen.

Bei den einzelnen Disziplinartatbestdnden
dominierten in den Anstalten fiir Frauen ins-
besondere Arbeitsverweigerungen und Stérun-
gen des Arbeitsbetriebs (140 pro 100 Gefan-
gene, siehe Graphik 2). Ebenso gab es im
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Graphik 3: Verstdsse pro 100 Gefangene nach Anstalten fiir Jugendliche/junge Erwachsene und

Anstalten fiir Erwachsene (2011—2013)
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N = 14,839, durchschnittlicher Gefangenenbestand am Stichtag (2011-2013):

Jugendliche/junge Erwachsene = 88, Erwachsene = 2262

Frauenvollzug (99 pro 100 Gefangene) mehr
psychische und physische Gewalt als im Voll-
zug fiir Mdnner (79). Mit Ausnahme des Besit-
zes von verbotenen Gegenstanden, der in An-
stalten fiir Méanner starker vertreten war
(59/14), waren die Anteile bei den librigen Ver-
stossen ahnlich gross.

3.6 Unterschiede nach Anstalten fiir jJugend-
liche/junge Erwachsene und Erwachsene
Im Vergleich zu Anstalten fiir Erwachsene (560
pro 100 Gefangene) wurden in Institutionen fiir
Jugendliche und junge Erwachsene (2101 pro
100 Gefangene) im gesamten Beobachtungs-
zeitraum deutlich mehr Disziplinarverstosse
registriert. Von 2011 auf 2013 gab es bei Er-
wachsenen einen Anstieg, bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen eine Abnahme
(2011 = Jugendliche 903, Erwachsene 177, 2013 =
Jugendliche 703, Erwachsene 207).

Bei Betrachtung der Detailansicht (siehe
Graphik 3) zeigt sich, dass der gefundene Un-
terschied zwischen Jugendlichen bzw. jungen
Erwachsenen und Erwachsenen fiir alle Diszi-

plinartatbestdnde konstant ist. In Anstalten fiir
jingere Gefangene wurden sowohl mehr Dro-
genkonsum und Drogenbesitz, mehr Besitz von
verbotenen Gegenstianden, mehr Stérungen des
Anstaltsbetriebs und Verletzungen allgemeiner
Weisungen als auch Fluchten registriert. Eben-
so gab es mehr psychische und physische Ge-
walt. Bei Schmuggel sowie Arbeitsverweige-
rungen und Stérungen des Arbeitsbetriebs sind
die Unterschiede im Vergleich zu den tibrigen
Disziplinartatbestinden geringer.

3.7 Unterschiede nach Konkordaten

Bei einem Vergleich zwischen den Konkor-
daten zeigt sich, dass im Konkordat der
Ostschweiz in allen drei in die Erhebung ein-
bezogenen Jahren mehr Verstdsse pro 100 Ge-
fangene registriert wurden als in den beiden
ubrigen Konkordaten (253 in 2011, 262 in 2012,
262 in 2013). Im Jahr 2013 glichen sich jedoch
die Haufigkeiten im Konkordat der Nordwest-
und Innerschweiz (208 in 2011, 179 in 2012, 244
in 2013) und im Ostschweizer Konkordat zu-
nehmend an. Die wenigsten Verstosse in allen
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Graphik 4: Verstdsse pro 100 Gefangene nach Konkordaten (2011—2013)
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N = 14839, durchschnittlicher Gefangenenbestand am Stichtag (2011-2013): geschlossener Strafvollzug = 1390,
offener Strafvollzug = 711, geschlossener Massnahmenvollzug = 65, offener Massnahmenvollzug = 183

drei Jahren gab es im Lateinischen Konkordat
(122 in 2011, 153 in 2012, 136 in 2013). Hier ist
zu bedenken, dass drei Anstalten aus zwei Kan-
tonen des Lateinischen Konkordats nicht in die
Erhebung einbezogen werden konnten.

In Bezug auf die verschiedenen Disziplinar-
tatbestdande ldsst sich hingegen kein eindeuti-
ger Trend erkennen (siehe Graphik 4). Bei den
meisten Verstossen verzeichnete das Lateini-
sche Konkordat geringere Zahlen pro 100 Ge-
fangene, Gewaltvorfille gab es jedoch etwas
haufiger (107 pro 100 Gefangene) als in den
librigen beiden Konkordaten. Das Nichtbefol-
gen von Anweisungen (184 pro 100 Gefangene)
wurde deutlich hdufiger im Ostschweizer

17 Die gefundenen Unterschiede kénnten zum Teil auf die Verteilungsver-
héltnisse der angebotenen Vollzugsformen innerhalb der einzelnen Kon-
kordate zuriick zu fithren sein. So verfiigt das Konkordat der Nordwest-
und Innerschweiz iiber mehr Haftpldtze im offenen Vollzug, das
Konkordat der Ostschweiz iiber mehr Pldtze im geschlossenen Vollzug.
Dies hdngt mit der Art der Erfassung der Verstdsse in den Anstalten
zusammen. Beleidigungen der Mitgefangenen sind in der Kategorie St6-
rung des Anstaltsbetriebs enthalten.

1

>
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Konkordat sanktioniert, ebenso Arbeitsver-
weigerungen oder Stérungen des Arbeitsbe-
triebs (130), der Besitz von verbotenen Gegen-
standen (70), Fluchten ab Anstalt (31) sowie
Schmuggel (21 pro 100 Gefangene). Der Kon-
sum und Besitz von Drogen (183) und Urlaubs-
missbrauch (50) waren am hdufigsten im Kon-
kordat der Nordwest- und Innerschweiz.l”

4. Gewalt im Schweizer Justizvollzug

Wurde bisher Gewalt im Schweizer Straf- und
Massnahmenvollzug nur insgesamt berichtet,
soll an dieser Stelle eine etwas detailliertere
Betrachtung vorgenommen werden. Unter-
schieden werden kann ganz allgemein zwi-
schen Gewalt, die sich gegen Mitgefangene
richtet, und Gewalt gegen die Angestellten in
den Institutionen, wobei Beleidigungen nur ge-
geniiber Angestellten erfasst wurden.!8 In einer
Anstalt wurde aus den bereitgestellten Daten
gar nicht ersichtlich, gegen wen sich eine Be-
leidigung oder ein Angriff gerichtet hat.
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Tabelle 3: Entwicklung von Gewalt von 2011—-2013

. i 2013 Nicht zu-
. . ¢ | zuordnen
pro 100 |Haufig- |pro100 .
. : Gefangene |keit | Gefangene |keit  |Gefangene| »

Widersetzlichkeit & Belei- 222 9.59 243 10.49 265 10.97 2
digung von Personal oder
Drittpersonen
Drohung & Angriff auf 219 9.46 251 10.84 244 10.10 0
Mitgefangene
Drohung & Angriff auf 100 4.32 102 4.40 96 3:97 0
Personal
Beleidigung/Gewalt gegen 38 1.64 24 1.04 87 3.60 0
unbekannt
Gewalt gesamt 579 25.00 620 26.77 692 28.64 2

Gefangenenbestand am Stichtag:
2011 = 2316, 2012 = 2316, 2013 = 2416

Insgesamt wurden im untersuchten Zeit-
raum pro 100 Gefangene rund 30 Gefangene
wegen Angriffen und Bedrohung gegen Mitge-
fangene, 31 wegen Widersetzlichkeit und Be-
leidigungen gegen das Personal und 13 wegen
Bedrohung und Angriffen gegen Mitarbeitende
registriert. Drohungen und gewalttitige Uber-
griffe wurden somit deutlich haufiger gegen
Mitgefangene begangen. Bei Ubergriffen gegen
Angestellte liberwogen leichtere Formen psy-
chischer Gewalt. Im Vergleich zum Jahr 2011
wurde im Jahr 2013 bezogen auf 100 Gefangene
ein Gefangener mehr wegen Widersetzlichkeit
und Beleidigung gegen Personal sowie wegen
Drohungen und Angriffen gegen Mitgefangene
registriert. Die Haufigkeiten von Bedrohung
und Angriffen gegen Personal sind hingegen
relativ konstant geblieben.

4.1 Zusammenhang zwischen Gewalt

und anderen Formen von Disziplinar-

verstossen
Aufgrund der im Forschungsstand dargestell-
ten Zusammenhidnge zwischen Gewalt und an-
deren Formen von Regelverstdssen wird nun
untersucht, ob sich der vermutete Zusammen-
hang in den Anstalten des schweizerischen
Straf- und Massnahmenvollzugs nachweisen
ldsst. Dieser Frage soll mit Hilfe von bivariaten
Korrelationsanalysen auf Ebene der Anstalten
nachgegangen werden. Um Problemen durch
fehlende Normalverteilung und den geringen
Stichprobenumfang vorzubeugen (N=22), wur-
de auf ein nicht-parametrisches Verfahren zu-
riickgegriffen und Kendall's 7 berechnet. Eben-
falls aufgrund der eher kleinen Stichprobe wird
vom sonst iiblichen Signifikanzniveau von fiinf

Prozent abgewichen und auch Signifikanzen
auf dem zehn Prozent Niveau dargestellt. Zu-
dem dient das Berichten der Signifikanzin den
folgenden Darstellungen ausschliesslich als
zusdtzliches Qualitditsmerkmal der Effektstar-
ken, da lediglich Aussagen fiir die 22 in der
Stichprobe enthaltenen Anstalten getroffen
werden und kein Riickschluss auf die nicht be-
teiligten Anstalten vorgenommen werden soll.

Uber alle Formen von Gewalt hinweg gibt es
signifikante Zusammenhdnge zwischen der
Haufigkeit von Gewaltvorfidllen und dem Vor-
kommen anderer Disziplinartatbestinde inner-
halb einer Anstalt (siehe Tabelle 4). So gingen
ein hohes Level von Arbeitsverweigerungen
oder Storungen des Arbeitsbetriebs, von nicht-
befolgten Anweisungen, hdufiger Besitz von
verbotenen Gegenstanden sowie insbesondere
Diebstahl und Sachbeschidigungen (=0,554,
p<.01) mit einer erhohten Haufigkeit von Wi-
dersetzlichkeit und Beleidigungen des Perso-
nals einher. Das Level des Konsums und Besit-
zes von Suchtmitteln hatte einen mittleren
Effekt (=0,328, p<.05). Eher moderate Zusam-
menhdnge zeigten sich fiir die Storung des
Anstaltsbetriebs und Urlaubsmissbrauch, Fehl-
verhalten wahrend des Urlaubs oder die ver-
spatete Riickkehr in die Anstalt.

Korperliche Auseinandersetzungen zwi-
schen Gefangenen und Bedrohungen von
Mitgefangenen zeigen einen starken Zusam-
menhang mit Arbeitsverweigerungen und St6-
rungen des Arbeitsbetriebs (=0,471; p<.01) so-
wie mit Diebstahl und Sachbeschadigung
(=0,364; p<.05). Moderate Zusammenhdnge
bestehen mit dem Vorkommen von Verstdssen
gegen allgemeine Anweisungen ( =0,283; p<.10),

SZKIRSCISJC Heft 2/16 | 37



FORSCHUNG/RECHERCHE

ANNA ISENHARDT Disziplinarverstosse im schweiz. Straf- und Massnahmenvollzug

Tabelle 4: Bivariate Korrelationen zwischen der Héufigkeit von Gewalt in den Anstalten und

der Hdufigkeit von anderen Disziplinarverstossen (Kendalls 1)

Gewalt gesamt Drohung&  |Drohung &
; Angriffauf |
on mal oder | Mitgefangene | Persc
. . _ |Dmtpersonen.. e
Verstosse gesamt (ohne 408*** 0,474*** 0,232 0,062
Gewalt)
Arbeit 0:383%* 0,293* 04715 0,277*
Nichtbefolgen von Anwei- 0,389** 0,464** 0,283* -0,058
sungen
Storung des Anstaltsbetriebs |0,328** 0,236 0,159 -0,004
Besitz von verbotenen 0,216 0,397** 0,290* 0,041
Gegenstanden
Diebstahl/Sachbeschddigung |0,557*** 0,554*** 0,364** 0,203
Konsum/Besitz von illegalen | 0,200 0,328** -0,031 -0,121
Substanzen
Schmuggel 0,126 0,108 0:313% 0,175
Urlaubsmissbrauch 0,131 0,298* 0,073 0,083
Flucht ab Aussenaktivitat/ 0,210 0,120 0,147 0,431**
Urlaub
Flucht/Fluchtvorbereitung 0,166 0,099 0 0,327**
ab Anstalt
Andere 0,039 -0,152 0,205 0,087

N = 22; ***p<.01, **p<.05, *p<.10

dem Besitz von verbotenen Gegenstinden
(=0,290; p<.10) sowie Diebstahl und Sachbe-
schadigung (=0,364; p<.05).

Die Héaufigkeit von Drohungen und Angrif-
fen gegen Angestellte geht mit einer hoheren
Héaufigkeit von Fluchten ab Anstalt (=0,431;
p<.01) und Fluchten ab Urlaub einher (=0,327;
p<.05). Die Haufigkeit von Verstossen aus
dem Suchtmittelbereich steht in negativem Zu-
sammenhang mit Drohungen und Angriffen
gegen Personal. Der Effekt ist jedoch eher ge-
ring (=-0,121; p>.10).

Dartiber hinaus besteht zwischen der Hau-
figkeit der Widersetzlichkeit und Beleidigung
des Personals und Bedrohungen und Angriffen
auf Mitgefangene eine moderate Korrelation
von =0,357 (p<.05). Die Korrelation zwischen
Beleidigung von Personal und Bedrohung und
korperlicher Gewalt gegen Personal (=0.112;
p>.10) ist geringer. Angriffe auf Mitgefangene
und Angriffe auf das Personal hiangen wiede-
rum starker miteinander zusammen (=0,352;
p<.05).

Die vorgestellten Korrelationen konnen je-
doch lediglich einen ersten Eindruck iiber die
Zusammenhange zwischen dem Vorkommen
von Gewalt und dem Vorkommen von anderen
Verstossen in den Anstalten vermitteln. Um den
Einfluss unerkannter Drittvariablen zu erhel-
len, sind weitere Analysen notwendig, in denen
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insbesondere auch die bereits bekannten Pra-
diktoren (z.B. Alter, Vorstrafen, soziale Bezie-
hungen) fiir das Auftreten von Regelverstissen
im Strafvollzug kontrolliert werden miissen.

5. Diskussion der Ergebnisse

Der Beitrag geht fiir die Jahre 2011, 2012 und
2013 der Frage nach, wie haufig unterschied-
liche Arten von Disziplinarverstossen in den
Anstalten des Schweizer Straf- und Massnah-
menvollzugs registriert wurden. Nachdem zu-
nichst ein Uberblick fiir die gesamte Schweiz
vorgenommen wurde, wurde die Anzahl Ver-
stosse getrennt nach Vollzugsformen (offener
Strafvollzug, geschlossener Strafvollzug, offe-
ner Massnahmenvollzug, geschlossener Mass-
nahmenvollzug), nach Anstalten fiir Frauen
und Médnner, nach Anstalten fiir Jugendliche/
junge Erwachsene und Erwachsene sowie
nach Strafvollzugskonkordaten dargestellt.
Abschliessend wurde mittels Korrelationsana-
lysen untersucht, ob Gewalt zwischen Gefan-
genen oder von Gefangenen gegeniiber Ange-
stellten und verschiedene andere, gewaltfreie
Disziplinarverstosse zusammenhdngen.

Im Ergebnis zeigte sich, dass in den 22 in die
Erhebung einbezogenen Anstalten in den drei
untersuchten Jahren 14839 Verstosse regist-
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riert wurden. Ob dies im internationalen Ver-
gleich viel oder wenig ist, lasst sich aufgrund
der unterschiedlichen Erhebungsdesigns in
den verschiedenen, eingangs vorgestellten Stu-
dien schwer abschdtzen. Trotz dieser Ein-
schrankungen scheinen die Verteilungen der
Héufigkeiten dhnlich zu sein wie in anderen
Léndern. In der Schweiz entfielen die grossten
Anteile auf den Konsum und Besitz verbotener
Substanzen und das Nichtbefolgen von allge-
meinen Anstaltsregeln. Gewalt stand gemessen
an den lbrigen Verstossen an vierter Stelle. In
niederldndischen Anstalten entfielen ebenfalls
die grossten Anteile auf den Konsum oder Be-
sitz verbotener Substanzen und das Nichtbe-
folgen von allgemeinen Anweisungen (Beijers-
bergen et al., 2013). Psychische und physische
Gewalt war im niederldndischen Vollzug hin-
gegen am seltensten. In einer US-amerikani-
schen Studie standen an erster Stelle Verstosse
gegen Anstaltsregeln, an zweiter Stelle Gewalt
gegen Mitgefangene oder Angestellte und erst
an dritter Stelle der Besitz oder Konsum verbo-
tener Substanzen.

Im Verlauf des Beobachtungszeitraums hat
die Anzahl der registrierten Verstdsse insge-
samt zugenommen. Dies gilt auch fiir die meis-
ten einzelnen Disziplinartatbestdnde. Lediglich
der Besitz von verbotenen Gegenstdnden, Dieb-
stahl und Sachbeschéddigungen sowie Schmug-
gel sind etwas zurilickgegangen. Die Haufigkei-
ten von Fluchten blieben relativ konstant.

Zwischen den einzelnen Vollzugsformen gab
es deutliche Unterschiede. Im Vergleich zum
offenen und geschlossenen Strafvollzug sowie
zum offenen Massnahmenvollzug, wurden im
geschlossenen Massnahmenvollzug jeweils
etwa doppelt so viele Verstosse registriert. Ein
Grund dafiir ist sicher, dass in dieser Kategorie
Anstalten fiir Jugendliche und junge Erwach-
sene dominieren und ilber alle Disziplinar-
tatbestdnde hinweg mehr Verstésse in Anstal-
ten fiir jingere Gefangene registriert wurden.
Dieser Befund steht im Einklang mit interna-
tionalen Studien, die zum Ergebnis kamen,
dass jlingere Gefangene mehr Disziplinarver-
stosse begehen (Kuanliang et al., 2008; Kuan-
liang und Sorensen, 2008; Lahm, 2009; Arbach-
Lucioni et al., 2012; Steiner und Wooldredge,
2008). Im Vergleich mit der von Bachmann und
Ernst (2015) durchgefiihrten Studie wurden in
Schweizer Anstalten fiir Jugendliche und junge
Erwachsene mehr Sanktionierungen pro Ge-
fangenem ausgesprochen als im deutschen

Jugendvollzug. Die Vergleichbarkeit der Er-
gebnisse ist jedoch eingeschrankt, da in
Deutschland zwischen Erziehungsmassnah-
men und Disziplinarmassnahmen unterschie-
den wird und sich die von Bachmann und Ernst
(2015) berichteten Ergebnisse auf Disziplinar-
massnahmen beziehen. In den im Rahmen der
vorliegenden Studie gewonnen Daten sind fur
die Schweiz auch Sanktionierungen erhalten,
die in Deutschland in die Kategorie der Erzie-
hungsmassnahmen fallen.

Weiter konnte die Studie zeigen, dass im
Vergleich zum geschlossenen Strafvollzug der
Konsum und Besitz von Drogen sowie von nicht
genehmigten Medikamenten und Alkohol im
offenen Strafvollzug weiter verbreitet ist. Die-
ses Ergebnis deckt sich mit dem von Fricker
(2004). Griinde fiir diese Unterschiede liegen
einerseits im offenen Charakter der Institution
selbst, andererseits in der spezifischen Zusam-
mensetzung der Gefangenenpopulation. In of-
fenen Anstalten wird haufiger Urlaub gewdhrt
und auch innerhalb der Anstalten kénnen die
Gefangenen freier miteinander in Kontakt tre-
ten, wodurch mehr Moglichkeiten entstehen,
verbotene Substanzen in die Anstalt zu bringen
und innerhalb der Anstalt zu verbreiten
(Baechtold et al., 2016). Parallel fithrt dies auch
dazu, dass im offenen Strafvollzug mehr ver-
botene Gegenstdnde zu finden sind. Ausserdem
sitzen in offenen Anstalten mehr Personen ein,
die wegen eines Drogendelikts verurteilt wur-
den und somit vermutlich bereits vor der Inhaf-
tierung Suchtmittel konsumiert haben und dies
in der Anstalt, trotz striktem Verbot und Kon-
trollen, fortsetzen.

Storungen des Arbeitsbetriebs oder Arbeits-
verweigerungen wurden ebenfalls hdaufiger im
offenen Strafvollzug registriert. Dies konnte
vermutlich wiederum mit der grosseren Hau-
figkeit von Gefangenen mit Suchtmittelproble-
matik und damit verbundener Antriebslosigkeit
zusammen hdngen. Ebenso wie Arbeitsverwei-
gerungen wurden auch Widersetzlichkeiten
und Beleidigungen gegeniliber dem Personal
héaufiger im offenen Vollzug registriert. Dieses
Ergebnis steht im Kontrast zu den Ergebnissen
von Fricker (2004), der grossere Haufigkeiten
dieser beiden Disziplinartatbestdnde in ge-
schlossenen Anstalten fand. Die unterschied-
lichen Ergebnisse der beiden Studien konnten
zum einen auf eine Verdnderung der Haufig-
keitsverteilungen tiiber die Zeit, zum anderen
auf die unterschiedlichen Stichproben der bei-
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den Studien zuriickzufiihren sein. In der von
Fricker (2004) durchgefiihrten Studie waren
auch Gefdngnisse in der Stichprobe enthalten,
wahrend sich die vorliegende Studie auf den
Straf- und Massnahmenvollzug konzentriert.

Im Vergleich zu Madnnern begingen Frauen
bezogen auf den gesamten Beobachtungszeit-
raum weniger Disziplinarverstdsse, wobei sich
dieses Verhaltnis beiisolierter Betrachtung des
Jahres 2011 umkehrt. Im Jahr 2011 wurden in
Anstalten fiir Frauen pro 100 Gefangene rund
60% mehr Verstosse registriert als in Anstalten
flir Mdnner. Zudem liess sich im Frauenvollzug
ein starker Abfall der Haufigkeiten vom Jahr
2011 auf das Jahr 2012 beobachten. So wurden
im Jahr 2011 etwa doppelt so viele Verstosse
registriert wie in den Jahren 2012 und 2013. Ein
Grund fiir den starken Abfall kénnte die Uber-
arbeitung des Disziplinarreglements (z. B. wur-
de die unsachgemadsse Lagerung von Lebens-
mitteln nach 2011 nicht mehr sanktioniert) in
den Anstalten Hindelbank sein, der grossten
und einzigen auf den Vollzug von Frauen spe-
zialisierten Anstalt der Schweiz.

Die Korrelationsanalyse zur Ermittlung des
Zusammenhangs zwischen Gewalt und gewalt-
freien Disziplinarverstossen weist darauf hin,
dass es insbesondere zu Widersetzlichkeit und
Beleidigungen der Angestellten kommt, wenn
diese ihre Kontroll- und Sicherungsaufgaben
wahrnehmen und z.B. Gefangene auf einen
begangenen Regelverstoss hinweisen, Drogen-
und Zellenkontrollen durchfiihren, verbotene
Gegenstdnde beschlagnahmen oder im Falle
einer Sachbeschddigung intervenieren. Dro-
hungen und Angriffe gegen Angestellte schei-
nen mit Fluchten, sowohl ab Urlaub, als auch
ab Anstalt, in Zusammenhang zu stehen, die in
der Regel besondere Stresssituationen fiir alle
Beteiligten darstellen und auch mit besonders
scharfen Sanktionierungen einhergehen. Ge-
walt gegen Angestellte scheint somit iberwie-
gend auf das zuriickzufiihren zu sein, was
Bowker (1980) als spontane Gewalthandlungen
beschreibt. Diese sind jedoch nicht vollig spon-
tan sondern folgen einem gewissen Muster, in-
dem sie in bestimmten Risikosituationen, wie
z.B. dem Erteilen von Weisungen oder Diszi-
plinierungen von Gefangenen, gehduft vor-
kommen.

Drogenbesitz und Konsum spielen ebenfalls
eine Rolle. Die Richtung des Zusammenhangs
deutet darauf hin, dass haufige Drogenver-
stosse mit weniger Bedrohungen und Angriffen
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gegen Personal einhergehen. Der gefundene
Effekt ist allerdings eher gering. Drogenkon-
sum und Besitz von Suchtmitteln zeigte darii-
ber hinaus nicht den erwarteten starken Zu-
sammenhang mit Gewalt. Insbesondere auf die
Haufigkeit von Drohungen und Angriffen ge-
gen Mitgefangene gab es nicht den erwarteten
starken Effekt.

Starke Zusammenhédnge zeigten sich zwi-
schen gewalttdtigen Auseinandersetzungen
zwischen Gefangenen und Stérungen des Ar-
beitsbetriebs, Fluchten und Sachbeschadigung
bzw. Diebstahl. Ein Grund dafiir konnte sein,
dass gewalttatige Auseinandersetzungen zwi-
schen Gefangenen, die wihrend der Arbeitszeit
stattfinden, gleichzeitig eine Stérung des Ar-
beitsbetriebs bedeuten und parallel auch als
solche sanktioniert werden. Ebenso konnen
Auseinandersetzungen mit Beschddigungen
von Anstaltseigentum oder dem Eigentum von
Mitgefangenen einhergehen. Ausserdem konnte
ein Diebstahl oder eine Beschddigung des Ei-
gentums von Mitgefangenen der Anlass fiir
eine gewalttiatige Auseinandersetzung sein.

Dartiiber hinaus zeigten sich Zusammen-
hédnge zwischen Gewalt zwischen Gefangenen
und dem Nichtbefolgen von Anweisungen. Dies
konnte darauf zuriickzufiihren sein, dass Ge-
fangene, die sich bereits in einer Auseinander-
setzung befinden, in dieser Situation nicht auf
Weisungen des Personals, die z.B. darauf ab-
zielen, die Auseinandersetzung zu beenden,
reagieren.

Um jedoch die Frage nach dem Zusammen-
hang zwischen verschiedenen Disziplinar-
tatbestdnden differenzierter beantworten zu
konnen, sind weitere Forschungen nétig. Ins-
besondere sollte der Einfluss aus der Forschung
bekannter Pradiktoren fiir die Entstehung von
Regelverstossen kontrolliert werden.

Literatur

Arbach-Lucioni K., Martinez-Garcia M., Andrés-Pueyo A.,
Risk factors for violent behavior in prison inmates,
A cross-cultural contribution, Criminal Justice and
Behavior, Vol. 39, 2012, 1219-1239.

Bachmann M., Ernst A., Disziplinarmassnahmen im Ju-
gendstrafvollzug, Ergebnisse einer Landerbefra-
gung sowie eines ldngsschnittlichen Projektes zum
Jugendstrafvollzug in Nordrhein-Westfalen und
Thiiringen, Monatsschrift fiir Kriminologie und Straf-
rechtsreform, Vol. 98, 2015, 1-15.

Baechtold A., Weber J., Hostettler U., Strafvollzug, Straf-
und Massnahmenvollzug an Erwachsenen in der Schweiz,
3. Auflage, Stampfli Verlag, 2016.



ANNA ISENHARDT Disziplinarverstosse im schweiz. Straf- und Massnahmenvollzug FORSCHUNG/RECHERCHE

Beijersbergen K., Dirkzwager A., Eichelsheim V., van der
Laan P, Nieuwbeerta P., Procedural justice, anger,
and prisoners” misconduct, A Longitudinal study,
Criminal Justice and Behavior, DOI: 10.1177/009385
4814550710, 2014.

Beijersbergen K., Dirkzwager A., Molleman T., van der
Laan P, Nieuwbeerta P., Procedural justice in prison,
The importance of staff characteristics, International
Journal of Offender Therapy and Comparative Crimi-
nology, DOI: 10.1177/0306624X 13512767, 2013.

Boudoukha A.H. Altintas E., Rusinek S. Fantini-
Hauwel C., Hautekeete M., Inmates-to-staff assaults,
PTSD and burnout, Profiles of risk and vulnerabili-
ty, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 28, 2013,
2332-2350.

Bourbonnais R., Jauvin N., Dussault J., Vézina M., Psy-
chosocial work environment, interpersonal violence
at work and mental health among correctional of-
ficers, International Journal of Law and Psychiatry,
Vol. 30, 2007, 355-368.

Bowker L.H., Prison victimization, Elsevier, 1980.

Briagger B.F., Uberblick iiber das Disziplinarrecht im
schweizerischen Freiheitsentzug, Schweizerische
Zeitschrift fiir Kriminologie, 2003, 25-34.

Byrne J.M., Hummer D., Myths and realities of prison
violence, A review of the evidence, Victims and
Offenders, Vol. 2, 2007, 77-90.

Camp S.D., Gaes G.G., Langan N.P, Saylor W.G., The
influence of prisons on inmate misconduct: A multi-
level investigation, Justice Quarterly, Vol. 20, 2003,
501-533.

Faber M., Linderspezifische Unterschiede beziiglich Dis-
ziplinarmassnahmen und der Aufrechterhaltung von
Sicherheit und Ordnung im Jugendstrafvollzug, Forum
Verlag, 2014.

Fricker C., Disziplinar- und besondere Sicherheitsmass-
nahmen. Normative und tatsdchliche Ausgestaltung im
straf- sowie strafverfahrensrechtlichen Freiheitsent-
zug der Schweiz, Haupt Verlag, 2004.

Heinrich W., Gewalt im Gefdngnis — eine Untersuchung
der Entwicklung von Gewalt im hessischen Justiz-
vollzug, Bewdhrungshilfe, Vol. 49, 2004, 369-383.

Hewitt ].D., Poole E.D., Regoli R.M., Self-reported and
observed rule-breaking, Justice Quarterly, Vol. 3,
1984, 251-269.

Huber L., Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, unter
besonderer Wiirdigung des Einflusses bundesrechtli-
cher Verwaltungs- und Verfassungsgrundsdtze auf das
kantonale Gefidngnisdisziplinarrecht, Helbing und
Lichtenhahn, 1995.

Isenhardt A., Gisler C., Hostettler U., Arten und Anord-
nungshdufigkeit von Disziplinarsanktionen im
Schweizer Straf- und Massnahmenvollzug, in: Neu-
bacher, F. (Eds.), Krise — Kriminalitdt — Kriminologie,
Forum Verlag Godesberg, forthcoming.

Isenhardt A., Hostettler U., Young C., Arbeiten im schwei-

zerischen Justizvollzug, Ergebnisse einer Befragung
zur Situation des Personals, Stampfli 2014.

Kaiser G., Kriminologie, Ein Lehrbuch, 10. Aufl., H C.F.
Miiller Juristischer Verlag, 1997.

Keene J., Drug misuse in prison. Views from inside:
A qualitative study of prison staff and inmates,

The Howard Journal of Criminal Justice, Vol. 36, 1997
28-41.

Killias M., Kuhn A., Aebi M. F., Grundriss der Kriminolo-
gie, Eine europdische Perspektive, 2. Aufl., Stampfli,
2011.

Kuanliang A., Sorensen ]., Predictors of self-reported
prison misconduct, Criminal Justice Studies, Vol. 21,
2008, 27-35.

Kuanliang A., Sorensen J., Cunningham M.D., Juvenile
inmates in an adult prison system, Rates of discipli-
nary misconduct and violence, Criminal Justice and
Behavior, Vol. 35, 2008, 1186-1201.

Kunst M.J.J., Schweizer S. Bogaerts S., van der
Knaap L.M., Aggression and violence, postraumatic
stress, and absenteism among emloyees in penitentia-
ries, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2008.

Lahm K.F., Educational participation and inmate mis-
conduct, Journal of Offender Rehabilitation, Vol. 48,
2009, 37-52.

Lavigne E., Bourbonnais R., Psychosocial Work environ-
ment, interpersonal violence at work and psycho-
tropic drug use among correctional officers, Interna-
tional Journal of Law and Psychiatry, Vol. 33, 2010,
122-129.

Light S.C., Assaults on prison officers, Interactional
Themes, Justice Quarterly, Vol., 8, 1991, 243-262.

Lovell D., Jemelka R., When inmates misbehave:
The costs of discipline, Prison Journal, Vol. 76, 1996,
165-179.

McCorkle R., Miethe T D., Drass K. A., The roots of prison
violence, A test of the deprivation, management, and
"not-so-total” institution models, Crime and Delin-
quency, Vol. 41, 1995, 317-331.

O’Donnel I., Edgar K., Fear in prison, Prison Journal,
Vol. 79, 1999, 90-99.

Rasmussen C.A., Hogh A., Andersen L.P., Threats and
physical violence in the workplace, A comparative
study of four areas of human service work, Journal
of Interpersonal Violence, Vol. 28, 2013, 2749-2769.

Rocheleau A.M., An empirical exploration of the “pains
of imprisonment” and the level of prison misconduct
and violence, Criminal Justice Review, Vol. 38, 2013,
354-374.

Schwind H.-D., Kriminologie: Eine praxisorientierte Ein-
fiihrung mit Beispielen, 18. Aufl., Kriminalistik Ver-
lag, 2008.

Snacken S., Forms of violence and regimes in prison,
Report of research in Belgian prisons, in: Alison L.,
Shadd M. (Eds.), The Effects of Imprisonment, Willan
Publishing, 2005, 306-339.

Sparks J.R., Bottoms A., Legitimacy and order in prisons,
British Journal of Criminology, Vol. 46, 1995, 45-62.

Steiner B., Wooldredge J., Inmate versus environmental
effects on prison rule violations, Criminal Justice and
Behavior, Vol. 35, 2008, 438-456.

Steiner, B., Wooldredge J. Comparing self-report to
official measures of inmate misconduct, Justice
Quarterly, Vol. 31, 2014, 1074-1101.

Steinke P., Using situational factors to predict types of
prison violence, Journal of Offender Rehabilitation,
Vol. 17, 1991, S. 119-132.

SZKIRSCISJC Heft 2/16 | 41



FORSCHUNG/RECHERCHE ANNA ISENHARDT Disziplinarverstosse im schweiz. Straf- und Massnahmenvollzug

Stephan J.J., Karberg J.C., Census of state and federal
correctional facilities, Bureau of Justice Statistics
(NCJ 198272), 2003.

Stevens D.]., Prison regime and drugs, The Howard Jour-
nal of Criminal Justice, Vol. 36, 1997, 14-27.

Sykes G.M., The society of captives, A study of a maximum
security prison, Princeton Univ. Press, 1958.

Toch H., Living in prison, The ecology of survival, 2. Aufl.,
American Psychological Association, 1992.

Toch H., Kupers T.A., Violence in prisons, revisited,
Journal of Offender Rehabilitation, Vol. 45, 2007, 1-28.

Walter J., Disziplinarmassnahmen, besondere Siche-
rungsmassnahmen und Selbstbeschddigungen -
Indikatoren fiir die Konfliktbelastung einer Voll-
zugsanstalt?, Zeitschrift fiir Strafvollzug und Straf-
falligenhilfe — Forum Strafvollzug, Vol. 37, 1988,
195-199.

Wirth W., Gewalt unter Gefangenen, Kernbefunde einer
empirischen Studie im Strafvollzug des Landes
Nordrhein ~-Westfalen, Kriminologischer Dienst des
Landes Nordrhein ~-Westfalen, Diisseldorf, 2006.

Wolff N., Blitz C.L., Shi]., Siegel J., Bachman R., Physical
violence inside prisons, Criminal Justice and Behav-
ior, Vol. 34, 2007, 588-599.

Wolff N., ShiJ., Patterns of victimization and feelings of
safety inside prison. The experience of male and
female inmates, Crime and Delinquency, Vol. 57, 2011,
29-55.

Anna Isenhardt

Universitdt Bern

Institut fiir Strafrecht und Kriminologie
Schanzeneckstrasse 1

Postfach

3001 Bern

http://prisonresearch.ch
anna.isenhardt@krim.unibe.ch oder
anna.isenhardt@gmail.com

42 | Heft 2/16 SZKIRSCIS)C



	Disziplinarverstösse im schweizerischen Straf- und Massnahmenvollzug : Ergebnisse einer Erhebung zur Situation in den Anstalten

